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1. Fragestellung 

Der vorliegende Sachstand befasst sich mit der Verwendung staatlicher Mittel für die Öffentlich-
keitsarbeit von Bundestagsfraktionen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob Fraktionen die 
ihnen aus dem Bundeshaushalt gewährten Mittel auch dann für ihre Öffentlichkeitsarbeit ver-
wenden dürfen, wenn diese im Ausland stattfindet. 

2. Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit von Fraktionen im Ausland  

Im Folgenden wird zunächst der grundsätzliche Anspruch der Fraktionen auf die Inanspruch-
nahme staatlicher Mittel für ihre Öffentlichkeitsarbeit erläutert, um sodann spezifisch auf die 
Verwendung der Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Ausland einzugehen. 

2.1. Anspruch der Fraktionen auf staatliche Mittel  

Die staatliche Finanzierung der Bundestagsfraktionen ist gesetzlich in §§ 58 ff. Abgeordnetenge-
setz (AbgG)1 geregelt. Gemäß § 58 Abs. 1 AbgG haben die Fraktionen zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben einen Anspruch auf Geld- und Sachleistungen aus dem Bundeshaushalt. Die Geldleistungen 
setzen sich aus einem Grundbetrag für jede Fraktion, einem Betrag für jedes Mitglied sowie ei-
nem Oppositionszuschlag zusammen, die Höhe der Beträge wird jährlich durch den Bundestag 
festgelegt.2  

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 1 AbgG dürfen die erhaltenen Geld- und Sachleistungen von den Fraktio-
nen ausschließlich für die Aufgaben verwendet werden, die sich aus dem Grundgesetz, aus dem 
AbgG selbst oder aus der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ergeben. Es besteht somit 
eine Zweckbindung der staatlichen Leistungen.3 Die Fraktionsaufgaben begründen einerseits den 
Anspruch auf staatliche Mittel, stellen andererseits aber auch die Grenze der zulässigen Verwen-
dung dar.4 Zu welchen Zwecken die Fraktionen die staatlichen Leistungen im Einzelnen einset-
zen dürfen, ergibt sich implizit aus der Ausgabengliederung aus § 60 Abs. 2 AbgG.5  

 

1 Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz - AbgG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 1996 (BGBl. I S. 326), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-
setzes vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4650). 

2 Vgl. § 55 Abs. 2 AbgG. 

3 Waldhoff, in: Austermann/Schmahl, Abgeordnetenrecht, 2. Aufl. 2023, § 58 AbgG Rn. 24. 

4 Lontzek/Dietsche, in: Austermann/Schmahl, Abgeordnetenrecht, 2. Aufl. 2023, § 55 AbgG Rn. 3. 

5 Braun/Jantsch/Klante, Abgeordnetengesetz, 2002, § 50 Rn. 16 (bezieht sich hier noch auf § 52 AbgG a.F., heute 
§ 60 AbgG). 

https://www.gesetze-im-internet.de/abgg/
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2.2. Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit von Fraktionen  

Zu den sich aus Gesetz ergebenden Aufgaben der Fraktionen gehört unter anderem die Öffent-
lichkeitsarbeit. So können Fraktionen und ihre Mitglieder gemäß § 55 Abs. 3 AbgG „die Öffent-
lichkeit über ihre Tätigkeit unterrichten“. Auch § 60 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe f AbgG erkennt die 
Öffentlichkeitsarbeit von Fraktionen ausdrücklich als zulässigen Ausgabenzweck an. 

Die Finanzierung erfolgt dabei entsprechend § 58 Abs. 1 und 4 AbgG aufgabenakzessorisch: so-
weit die Öffentlichkeitsarbeit zulässig ist, stellt sie eine legitime Ausgabe dar.6 Überschritten 
wird die Grenze der zulässigen und somit finanzierbaren Öffentlichkeitsarbeit einer Fraktion 
insbesondere bei politischer Werbung und bei der Finanzierung der hinter der Fraktion stehen-
den politischen Partei.7 Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AbgG ist die Verwendung der Geld- und Sach-
leistungen aus dem Bundeshaushalt für Parteiaufgaben unzulässig. Fraktionen erhalten staatliche 
Mittel, um ihre Aufgaben als Teil des Parlaments wahrnehmen zu können, weshalb eine Verwen-
dung der Mittel für Parteien zu einer Zweckentfremdung führen würde.8 Zudem soll die Rege-
lung eine verdeckte staatliche Parteienfinanzierung durch die Fraktionen verhindern.9 Entspre-
chend gilt für politische Parteien gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 1 PartG ein Verbot, Spenden einer Frak-
tion anzunehmen.10 Öffentlichkeitsarbeit durch Fraktionen ist also nur zulässig, sofern sie einen 
eindeutigen Bezug zur politischen Arbeit der Fraktion hat und keine losgelöste Werbung für 
eine bestimmte Partei darstellt.11 Dabei muss gerade die Fraktion, nicht die Partei, als solche er-
kennbar nach außen hin auftreten.12  

2.1. Verwendung der Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Ausland 

Gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt ist die Frage, ob die gemäß §§ 58 Abs. 1 und 4 sowie 55 
Abs. 3 AbgG gewährten Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Ausland verwendet werden dürfen. 
Auch die Rechtsprechung hat sich, soweit ersichtlich, bisher nicht zu diesem Punkt geäußert. Ob 
eine Verwendung der Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Ausland zulässig ist, muss daher im 
Wege der Auslegung ermittelt werden.  

Für eine Zulässigkeit eines solchen Einsatzes der Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit spricht zu-
nächst der Wortlaut des § 55 Abs. 3 AbgG. Dort ist lediglich die Rede von „d[er] Öffentlichkeit“, 

 

6 Waldhoff, in: Austermann/Schmahl, Abgeordnetenrecht, 2. Aufl. 2023, § 58 AbgG Rn. 26; vgl. auch § 60 Abs. 2 
Nr. 2 lit. f. AbgG. 

7 Waldhoff, in: Austermann/Schmahl, Abgeordnetenrecht, 2. Aufl. 2023, § 58 AbgG Rn. 26. 

8 Jochum, in: Ipsen, Parteiengesetz, 2. Aufl. 2018, § 25 Rn. 21. 

9 Jochum, in: Ipsen, Parteiengesetz, 2. Aufl. 2018, § 25 Rn. 21. 

10 Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 
(BGBl. I S. 149), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436). 

11 Lontzek/Dietsche, in: Austermann/Schmahl, Abgeordnetenrecht, 2. Aufl. 2023, § 55 AbgG Rn. 15. 

12 Waldhoff, in: Austermann/Schmahl, Abgeordnetenrecht, 2. Aufl. 2023, § 58 AbgG Rn. 26. 

https://www.gesetze-im-internet.de/partg/
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die über die Tätigkeiten der Fraktionen unterrichtet werden kann. Eine Beschränkung des zu un-
terrichtenden Personenkreises, etwa auf „Bürger“, „Wähler“ oder die „Öffentlichkeit in Deutsch-
land“, erfolgt gerade nicht. Für ein weites Verständnis des Öffentlichkeitsbegriffs in § 55 Abs. 3 
AbgG spricht zudem der Umstand, dass zahlreiche wahlberechtigte deutsche Staatsangehörige im 
Ausland leben und ebenso wie diejenigen mit Wohnsitz in Deutschland ein Interesse daran ha-
ben, über die parlamentarische Tätigkeit der Fraktionen unterrichtet zu werden.  

Auch die systematische Stellung des § 55 Abs. 3 AbgG im Zusammenhang mit §§ 55 Abs. 2, 60 
Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe e AbgG legt nahe, dass die Fraktionen die ihnen zustehenden Mittel für 
Öffentlichkeitsarbeit im Ausland nutzen dürfen. So gehört die interfraktionelle Zusammenarbeit 
gemäß § 55 Abs. 2 AbgG zum Aufgabenkreis der Fraktionen.13 Wie sich weiter aus § 60 Abs. 2 
Nr. 2 Buchstabe e AbgG ergibt, können sie dabei mit Fraktionen anderer Parlamente und parla-
mentarischen Einrichtungen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene zusammen-
arbeiten. Die parlamentarische Tätigkeit einer Fraktion ist also ihrem Wesen nach grenzübergrei-
fend. Für die Öffentlichkeitsarbeit, die gemäß § 55 Abs. 3 AbgG Teil dieser Tätigkeit ist, kann so-
mit nichts anderes gelten. 

In die gleiche Richtung weisen auch Entstehungsgeschichte sowie Sinn und Zweck dieser Vor-
schriften. Hierzu finden sich einige Hinweise in den Beschlussempfehlungen des Ausschusses 
für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, auf die der Wortlaut des § 55 Abs. 2 und 3 
AbgG zurückgeht.14 Dort heißt es über die Rolle und Zuständigkeit der Fraktionen bei der Erledi-
gung der parlamentarischen Aufgaben:15 

  Dazu gehört insbesondere in einem Bundesstaat, im zusammenwachsenden Europa und auch 
in der weltweiten politischen Zusammenarbeit die interparlamentarische Kooperation. Nicht 
zuletzt fällt unter die Aufgaben der Fraktionen, die Öffentlichkeit über die Willensbildung 
innerhalb der Fraktionen und des Parlaments zu unterrichten, um das parlamentarische Ge-
schehen für die Bürger durchschaubar zu gestalten, die Akzeptanz parlamentarischer Ent-
scheidungen zu fördern oder die offengebliebenen Entscheidungsprobleme zu benennen.  

Der Gesetzgeber hatte bei der Schaffung der gesetzlichen Grundlage für die Mittelverwendung 
demnach das Leitbild eines auf internationale Kooperation ausgerichteten parlamentarischen 
Wirkens der Fraktionen, einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit, vor Augen. 

Insgesamt spricht das Ergebnis der Auslegung von § 55 Abs. 3 AbgG somit dafür, dass die Frakti-
onen des Deutschen Bundestages die ihnen für die parlamentarische Arbeit gewährten staatli-
chen Mittel auch für Öffentlichkeitsarbeit im Ausland verwenden dürfen.  

*** 

 

13 Lontzek/Dietsche, in: Austermann/Schmahl, Abgeordnetenrecht, 2. Aufl. 2023, § 55 AbgG Rn. 14; vgl. hierzu 
auch BT-Drs. 12/4756, S. 6 f. 

14 Lontzek/Dietsche, in: Austermann/Schmahl, Abgeordnetenrecht, 2. Aufl. 2023, § 55 AbgG Rn. 1. 

15 BT-Drs. 12/6067, S. 10. 

https://dserver.bundestag.de/btd/12/047/1204756.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/12/060/1206067.pdf
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